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Im Rahmen der Errichtung des wupperbegleitenden Weges sind Auskragungen über die festgesetzte Fläche für Gehrechte zugunsten der Allgemeinheit hinaus auch in den Bereich der Wupper zulässig, wenn ein ausreichender Abstand zu den Stützpfeilern der Schwebebahn eingehalten wird (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. §31 Abs. 1 BauGB)




